
Steuerliche Gesetzesinitiativen der Bundesregierung

• Das Jahressteuergesetz 2009 ist seit dem 
1.1.2009 in Kraft

Der Bundesrat hatte bereits am 19.12.2008 dem vom 
Bundestag  am 28.11.2008  verabschiedeten  Jahres-
steuergesetz  (JStG) 2009 zugestimmt. Nachfolgend 
sollen  die  wichtigsten  Änderungen  aufgezeigt 
werden. 

• Betriebliche  Gesundheitsförderung: 
Leistungen bzw. Zuschüsse des Arbeitgebers zur 
betrieblichen  Gesundheitsförderung  sind  unter 
weiteren Voraussetzungen jährlich bis 500 € je 
Arbeitnehmer  steuerfrei.  Darunter  fallen  z. B. 
Kurse  für  Rückengymnastik,  zur  gesunden 
Ernährung,   Suchtprävention,  Stressbewältigung 
usw.  Nicht  darunter  fällt  die  Übernahme  der 
Beiträge  für  einen  Sportverein  oder  ein 
Fitnessstudio.

• Schulgeldzahlungen:  Bei  Besuch  deutscher 
anerkannter  Privatschulen  ist  ein  Steuerabzug 
von  30  %  des  Schulgeldes  als  Sonderausgabe 
möglich.  Künftig  ist  Schulgeld,  das  für 
ausländische Privatschulen gezahlt wird, die sich 
im europäischen Wirtschaftsraum befinden, auch 
als Sonderausgabe von der Steuer absetzbar. Die 
Schule muss zu einem Schulabschluss führen, der 
durch  ein  inländisches  Ministerium  oder  die 
Kultusministerkonferenz  anerkannt  wird  oder 
einen  gleichwertigen  Abschluss  darstellt.  Der 
Sonderausgabenabzug wurde auf einen steuerlich 
wirksamen Höchstbetrag von 5.000 € beschränkt, 
was einer Leistung von 16.667 € entspricht. Für 
deutsche Schulen im Ausland ist  das Schulgeld 
wie bisher selbst dann abziehbar, wenn diese sich 
außerhalb des EU/EWR-Raums befinden.
Anmerkung:  Diese  Änderungen  gelten 
rückwirkend  ab  1.1.2008.  Außerdem  wird  in 
allen  noch  nicht  bestandskräftigen 
Steuerbescheiden  früherer  Jahre  ein  Abzug 
zugelassen.

• Faktorverfahren: Ehepartner  können  ab  2010 
alternativ zur Steuerklassenkombination III/V die 
neue  Kombination  „IV-Faktor/IV-Faktor” 
wählen.  Damit  soll  eine  angemessenere 
Lohnsteuerverteilung gewährleistet werden. 

• Ausländische  Quellensteuer: Die  festgesetzte 
und  gezahlte  ausländische,  der  deutschen 
Einkommensteuer  entsprechende  Quellensteuer 
ist ab 2009 auf die Abgeltungsteuer anrechenbar. 

• Strafverfolgungsverjährung: Eine 
Steuerhinterziehung  verjährte  auch  bisher  erst 
nach  10  Jahren.  In  manchen  Fällen  konnte  bei 

Steuerhinterziehung  zwar  noch  die 
Steuerfestsetzung  geändert,  jedoch  der  Täter 
nicht  mehr  strafrechtlich  belangt  werden.  Die 
sog. Verfolgungsverjährung ist grundsätzlich auf 
10 Jahre verlängert worden. Die Verjährungsfrist 
gilt  jedoch nur für besonders schwere Fälle der 
Steuerhinterziehung.

• Vollstreckung  bei  Schenkung: Schenkt  ein 
Ehegatte  dem  anderen  einen  Vermögenswert, 
konnten  die  Finanzbehörden  bisher  zeitlich 
unbeschränkt auf den Empfänger zurückgreifen. 
Diese Möglichkeit wird durch das JStG 2009 auf 
den  Ablauf  des  10. Kalenderjahres  nach  dem 
Ergehen des Aufteilungsbescheides beschränkt.

• Verbesserungen durch das 
Bürgerentlastungsgesetz 

Beiträge  zur  Kranken-  und  Pflegeversicherung 
werden  ab  dem  1.1.2010  besser  steuerlich 
berücksichtigt.  Davon profitieren  sowohl privat  als 
auch  gesetzlich  Versicherte.  Außerdem  können  – 
ggf.  innerhalb  der  aufgestockten  Höchstbeträge  – 
weiterhin  Aufwendungen  für  sonstige 
Vorsorgeaufwendungen  geltend  gemacht  werden, 
das  betrifft  zum Beispiel  Prämien  für  Haftpflicht- 
oder Unfallversicherungen. 

Die bestehende Regelung:  Bisher können Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung zusammen mit 
anderen  Vorsorgeaufwendungen  nur  bis  zu  einer 
Höhe  von  2.400  €  (Selbstständige)  oder  1.500  € 
(Arbeitnehmer) steuerlich berücksichtigt werden. 

Die  neue  Regelung: Künftig  steigen  die 
Abzugsvolumina um 400 €,  also auf  2.800 € bzw. 
1.900 €. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die 
für  eine  Basiskranken-  und  Pflegeversicherung 
gezahlten  Beiträge  voll  abziehbar  sind.  Liegt  der 
Steuerzahler  mit  seinen  Vorsorgeaufwendungen 
unter  den neuen Grenzen,  kann er  diese steuerlich 
voll ansetzen. Wendet er für seine Basiskranken- und 
Pflegeversicherung allerdings mehr auf als 2.800 € 
bzw.  1.900  €,  kann  er  nur  seine  tatsächlichen 
Ausgaben  für  die  Basiskranken-  und 
Pflegeversicherung ansetzen. 

Zu  dem  Sachverhalt  veröffentlichte  das 
Bundesfinanzministerium zwei  Beispiele,  die  zwar 
nicht  ganz  der  Praxis  entsprechen,  die 
Neuregelungen aber dennoch verdeutlichen sollen.

Beispiel: Herr Meier ist privat krankenversichert. Er 
zahlt im Jahr einen Krankenversicherungsbeitrag in 
Höhe von 2.400  €,  wovon 10 % der  Finanzierung 



von  Komfortleistungen  dienen.  Auf  die 
Basiskrankenversicherung  entfällt  somit  ein 
Beitragsanteil von (2.400 € ./. 240 € =) 2.160 €. Für 
eine Pflegepflichtversicherung hat er 200 € gezahlt 
und andere sonstige Vorsorgeaufwendungen in Höhe 
von 200 € getätigt.

Beiträge zur Krankenversicherung 2.400 € 
Beiträge zur Pflegepflichtversicherung 200 € 
Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen 200 € 
Summe 2.800 € 
Höchstens 2.800 € 
Mindestens jedoch Basis-KV (2.160 €)
+ Pflegepflichtvers. (200 €) 2.360 € 
Anzusetzen sind 2.800 € 

Angenommen,  Herr  Meier  gibt  deutlich  mehr  als 
2.800  €  für  seine  Basiskrankenversicherung  aus, 
nämlich  4.000  €.  10 %  fallen  wieder  auf 
Komfortleistungen. 

Die  Basiskrankenversicherung  kostet  Herrn  Meier 
also 3.600 €. Das heißt für ihn:

Beiträge zur Krankenversicherung 4.000 € 
Beiträge zur Pflegepflichtversicherung 200 € 
Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen 200 € 
Summe 4.400 € 
Höchstens 2.800 € 
Mindestens jedoch Basis-KV (3.600 €)
+ Pflegepflichtvers. (200 €) 3.800 € 
Anzusetzen sind 3.800 € 

Neben  den  Regelungen  zur  Absetzbarkeit  der 
Kranken-  und  Pflegeversicherung  hat  der 
Gesetzgeber  noch  weitere  Änderungen  in  das 
„Bürgerentlastungsgesetz“  eingeflochten.  Die 
Summe der Einkünfte und Bezüge wurden ab 2010 
von 7.680 € auf 8.004 € angehoben, bis zu der der 
Kindergeldanspruch  verbleibt.  Die  Auszahlung der 
neuen  Leistung  von  100 €  für  Schulbedarf  von 
Kindern  aus  Haushalten,  die  Hilfe  zum 
Lebensunterhalt benötigen, wird auch für Schüler der 
Jahrgangsstufen 11 bis 13 ausgeweitet.

Entlastung  für  Unternehmern: Ein  wichtiger 
Punkt der steuerlichen Entlastung der Unternehmen 
ist  die  Veränderung der  Zinsschranke. Ziel  dieser 
Schranke  ist  es,  durch  eine  Beschränkung  des 
Betriebsausgabenabzugs  von  Zinsen 
steuerschädliche Gestaltungen von Unternehmen zu 
verhindern.  Die  zur  Schonung  kleinerer 
Unternehmen  eingeführte  Freigrenze  bei  der 
Schranke wird von 1 Mio. € auf 3 Mio. € erhöht. Sie 
gilt  aber  nur  für  Wirtschaftsjahre,  die  nach  dem 
25.5.2007 beginnen und vor dem 1.1.2010 enden. 
Hier  plant  die  neue  Bundesregierung  jedoch  eine 
Verlängerung über dieses Datum hinaus.

Die bei der Umsatzsteuer für kleinere Unternehmen 
mögliche  Ist-Besteuerung wird  bundesweit 
ausgeweitet.  Das  heißt,  dass  die  Unternehmen die 
den Kunden in Rechnung gestellte  Umsatzsteuer  – 
auf  Antrag  –  erst  an  das  Finanzamt  entrichten 
müssen,  wenn  die  Rechnung  tatsächlich  bezahlt 
worden  ist.  Die  dafür  maßgebliche  Umsatzgrenze 
wird auf 500.000 € verdoppelt. Diese Maßnahme gilt 
bereits ab 1.7.2009; sie soll aber Ende 2011 wieder 
auslaufen. 

Durch  eine  sog.  Sanierungsklausel sollen 
Unternehmen für zwei Jahre befristet (vom 1.1.2008 
bis  31.12.2009)  bei  der  Übernahme eines  anderen 
Unternehmens  dessen  Verlustvorträge  steuerlich 
besser  nutzen  können.  Dafür  muss  der 
Unternehmenserwerb  zum  Zwecke  der  Sanierung 
erfolgt  sein.  Voraussetzung ist,  dass  auch  5  Jahre 
nach dem Erwerb die Lohnsumme einen Wert  von 
80 %  der  ursprünglichen  Lohnsumme  nicht 
unterschreitet.  Wenn  die  Arbeitnehmervertreter 
einem  Arbeitsplatzabbau  zustimmen,  kann  dieser 
Wert aber auch unterschritten werden. Ein weiteres 
Kriterium  ist  die  Zuführung  von  neuem 
Betriebsvermögen  (mindestens  25  %)  in  die  zu 
übernehmende  Firma.  Für  die  Nutzung  des 
Verlustvortrages  muss  aber  nur  eines  der  beiden 
Kriterien  (Arbeitsplätze  oder  Betriebsvermögen) 
erfüllt sein.
Auch  hier  plant  die  neue  Bundesregierung  eine 
Änderung.

• Die wichtigsten Maßnahmen des 
zweiten Konjunkturpakets

Mit  dem  zweiten  Konjunkturpaket  wollte  die 
Bundesregierung Entlastungen für  die  Bürger,  eine 
gezielte  Wirtschaftsstärkung  und 
Beschäftigungssicherung  erreichen.  Zusätzlich 
erfolgen Investitionen in Bildung, Infrastruktur und 
Klimaschutz.  Zu  den  wichtigsten  vorgesehenen 
Maßnahmen gehörten:

• Einkommensteuer:  Ab 1.1.2009 sinkt der  Ein-
gangssteuersatz von 15 % auf 14 %. Der Grund-
freibetrag wurde auf 7.834 € in 2009 und 8.004 € 
in 2010 erhöht.

• Krankenkassenbeiträge:  Zum 1.7.2009  wurde 
der  Beitragssatz  zur  gesetzlichen Krankenversi-
cherung von 15,5 auf 14,9 % gesenkt.

• Arbeitslosenversicherung: Der Beitragssatz zur 
Arbeitslosenversicherung  bleibt  bis  Ende  2010 
bei 2,8 % stabil.

• Kinderbonus:  Für jedes Kind gab es einen ein-
maligen Bonus in Höhe von 100 €. Kindergeld-
empfänger erhielten ihn automatisch von der Fa-
milienkasse.



• Kinderregelsatz:  Die Regelsätze für 6- bis 13-
jährige Kinder von Hartz-IV-Empfängern wurden 
mit Wirkung vom 1.7.2009 auf 70 % erhöht.

• Stärkung  der  Pkw-Nachfrage: Zur  Ankurbe-
lung des Neuwagenverkaufs wurde eine Umwelt-
prämie in Höhe von 2.500 € gewäht. 

• Kfz-Steuer: Die Kfz-Steuer wurde zum 1.7.2009 
auf  einen  schadstoff-  und  hubraumorientierten 
Tarif umgestellt. 

• Kurzarbeit: Künftig  übernimmt  die  Bundes-
agentur für Arbeit für die Arbeitgeber die Hälfte 
der  auf  Kurzarbeit  entfallenden  Sozialbeiträge. 
Nutzt ein Arbeitnehmer die Kurzarbeit zur Wei-
terbildung, übernimmt die Bundesagentur die So-
zialbeiträge komplett. Zudem wurde die Beantra-
gung von Kurzarbeitergeld vereinfacht.

• Steuerbürokratieabbaugesetz soll 
Vereinfachung bringen

Mit  dem  Gesetz  zur  Modernisierung  und 
Entbürokratisierung  des  Steuerverfahrens  das  zum 
1.1.2009 in Kraft trat will die Bundesregierung den 
Abbau  bürokratischer  Lasten  sowie 
Verfahrenserleichterungen  bei  der  Steuererhebung 
erreichen.  Mit  dem  Vorhaben  sollen  u.  a. 
papierbasierte  Verfahrensabläufe  durch 
elektronische Kommunikation ersetzt werden. Dafür 
wurden folgende Maßnahmen vorgesehen:

• Anhebung  der  Werte  für  die  monatlich 
abzugebenden  Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
und  Lohnsteuer-Anmeldungen. Die  Grenzen 
für  die  Abgabe  von  monatlichen 
Umsatzsteuervoranmeldungen  stiegen  ab  dem 
1.1.2009  von  6.136  auf  7.500  €  und  für  die 
Abgabe  von  vierteljährlichen  Meldungen  von 
512  auf  1.000  €.  Die  Schwellenwerte  für 
monatliche  Lohnsteueranmeldungen  erhöhten 
sich  von  3.000  auf  4.000  €  und  für 
vierteljährliche  Anmeldungen  von  800  auf 
1.000 €.

• Elektronische  Übermittlung  von 
Steuererklärungen  der  Unternehmen 
(Umsatzsteuer-,  Gewerbesteuer-, 
Körperschaftsteuer-  bzw. 
Feststellungserklärung)  ab  dem 
Veranlagungszeitraum  2011.  Davon  betroffen 
sind auch die Anlage EÜR bzw. ein Antrag auf 
Dauerfristverlängerung.  In  Härtefällen  werden 
Ausnahmen  zugelassen  und  Steuererklärungen 
auf Papier akzeptiert. 

• Elektronische  Übermittlung  der  jährlichen 
Einkommensteuererklärung ab  2011  –  aber 
nur,  wenn  Gewinneinkünfte  (Land-  und 
Forstwirte,  Gewerbetreibende,  Selbstständige 

und  Freiberufler)  erzielt  werden.  Im  Übrigen 
kann auch hierzu die Härtefallregelung greifen.

• Standardisierte  und  elektronische  Übermittlung 
der Inhalte der  Steuerbilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung  für  Wirtschaftsjahre,  die 
nach  dem  31.12.2010  beginnen.  Auch  hier 
können die Finanzbehörden auf Antrag von einer 
elektronischen Übermittlung absehen. Dies kann 
insbesondere bei  Kleinstbetrieben der  Fall sein, 
denen  nicht  zugemutet  wird,  die  technischen 
Voraussetzungen  für  eine  elektronische 
Übermittlung zu schaffen. 

• Es wird die  Möglichkeit  geschaffen,  bestimmte 
Belege wie z. B. eine  Zuwendungsbestätigung 
für  Spenden auf  elektronischem  Wege  zu 
übermitteln. Der Spender kann dies beantragen. 
Die Daten müssen dann aber bis zum 28.2.  des 
Folgejahrs  beim  Finanzamt  eingegangen  sein. 
Entsprechendes  gilt  für  die  Bescheinigung  der 
vermögenswirksamen Leistungen (Anlage VL). 

• Die Verpflichtung, anlässlich der Aufnahme der 
beruflichen und gewerblichen Tätigkeit Auskunft 
über steuerrelevante Verhältnisse zu geben, soll 
künftig auf elektronischem Wege erfüllt werden.

• Regelungen zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung nunmehr endgültig 
abgeschlossen

Steuerpflichtige,  die  Geschäftsbeziehungen  zu 
Staaten oder  Gebieten unterhalten,  die  nicht  bereit 
sind, Auskunftsaustausch in Steuersachen nach dem 
Standard  der  Organisation  für  wirtschaftliche 
Zusammenarbeit  und  Entwicklung  (OECD)  zu 
leisten,  unterliegen  in  Zukunft  strengeren 
Mitwirkungs-  und  Nachweispflichten  über  diese 
Geschäfte.  Das  legten  bereits  Bundestag  und 
Bundesrat  mit  dem 
Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz fest, das im 
Juli 2009 verabschiedet wurde. 

Die dazu vom Bundesfinanzministerium vorgelegte 
Verordnung,  der  der  Bundesrat  am  18.9.2009 
zugestimmt hat, beinhaltet u. a.,  dass für Geschäfte 
mit Geschäftspartnern in Ländern und Gebieten, die 
sich nicht an den OECD-Standard halten,

• Einnahmen  nur  dann  durch  Abzug  von 
Betriebsausgaben  bzw.  Werbungskosten 
gemindert  werden  dürfen,  wenn  besondere 
Nachweispflichten erfüllt werden,

• bei  Geschäftbeziehungen  zu  nahestehenden 
Personen  die  bereits  bestehenden 
Aufzeichnungspflichten  in  jedem  Fall  zeitnah 
erfüllt werden müssen,



• auch  für  Geschäftsbeziehungen  zu  fremden 
Dritten bestimmte Aufzeichnungspflichten erfüllt 
werden müssen, die sonst nur bei Geschäften mit 
nahestehenden  Personen  gelten.  Diese 
Aufzeichnungen müssen enthalten:
- Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen
- Verträge und Vereinbarungen
- genutzte Wirtschaftsgüter, auch immaterielle 

wie Nutzungsrechte oder Patente
- die gewählten Geschäftsstrategien
- wenn der Geschäftspartner eine Gesellschaft 

ist:  alle  Personen,  die  (auch  mittelbar) 
Gesellschafter  oder  Anteilseigner  dieser 
Gesellschaft  in einem nicht  kooperierenden 
Staat oder Gebiet sind. 

Besondere  Aufzeichnungen müssen nur  dann nicht 
geführt  werden,  wenn  die  gezahlten  Entgelte  die 
Summe von 10.000 € je Person nicht überschreiten. 

Welche Staaten Gebiete und Sachverhalte betroffen 
sind,  ist  zurzeit  noch  nicht  genau  definiert.  Diese 
werden  von der  Bundesregierung noch  mitzuteilen 
sein.

Geschäftsbeziehungen  zu  Kreditinstituten: 
Steuerpflichtige,  die  Geschäftsbeziehungen  zu 
ausländischen  Kreditinstituten  in  nicht 
kooperierenden  Staaten  unterhalten,  müssen  diesen 
erlauben,  den  deutschen  Behörden  Auskünfte  über 
ihn  zu  erteilen  und  die  Steuerverwaltung  zur 
Einholung  dieser  Auskünfte  in  seinem  Namen 
bevollmächtigen.

Steuerermäßigungen  oder  -freistellungen  im 
Zusammenhang mit  Dividendenzahlungen,  die  von 
ausländischen Gesellschaften zufließen oder an diese 
geleistet werden, werden eingeschränkt, wenn keine 
Kooperation  des  betreffenden  Ansässigkeitsstaates 
oder -gebietes stattfindet und der Steuerpflichtige die 
erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten nicht 
erfüllt.

Bitte  beachten  Sie: Das 
Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz  legt  u.  a. 
fest, dass von dem Gesetz Betroffene, bei denen die 
Summe  der  positiven  Überschusseinkünfte 
(Einkünfte  aus  nicht  selbstständiger  Arbeit,  aus 
Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung 
und  sonstige  Einkünfte)  mehr  als  500.000  €  im 
Kalenderjahr  beträgt,  die  Aufzeichnungen  und 
Unterlagen  über  die  diesen  Einkünften  zugrunde 
liegenden Einnahmen und Werbungskosten 6 Jahre 
aufzubewahren haben. 
Einhergehend  mit  der  gleichzeitig  eingeführten 
Aufbewahrungspflicht  wird  die  Überprüfbarkeit 
steuerlicher  Sachverhalte  durch  eine  generell 

zulässige  Außenprüfung sichergestellt.  Einer 
besonderen  Begründung  der  Prüfungsanordnung 
bedarf es nicht. Die Finanzbehörde kann auch dann 
eine  Betriebsprüfung  anordnen,  wenn  der 
Steuerpflichtige  seinen  erhöhten 
Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. 

• Neues Bilanzrecht ab 1.1.2010 

Der  Bundesrat  hat  am  3.4.2009  dem  Gesetz  zur 
Modernisierung  des  Bilanzrechts  (BilMoG) 
zugestimmt.  Dadurch  werden  mittelständische 
Einzelkaufleute,  die  für  zwei  aufeinanderfolgende 
Geschäftsjahre bestimmte Schwellenwerte (500.000 
€ Umsatz und 50.000 € Gewinn pro Geschäftsjahr) 
nicht  überschreiten,  rückwirkend  für  das 
Geschäftsjahr  2008  von  der  Verpflichtung  zur 
Buchführung,  Inventur  und  Bilanzierung nach  den 
handelsrechtlichen  Vorschriften  befreit.  Diese 
Buchführungserleichterungen  gelten  jedoch  weder 
für Personen- noch für Kapitalgesellschaften.

Für Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH sind 
aber ebenfalls Befreiungen und Erleichterungen bei 
der  Bilanzierung  erfolgt.  So  brauchen  kleine 
Kapitalgesellschaften  ihren  Jahresabschluss  nicht 
von  einem  Abschlussprüfer  prüfen  zu  lassen  und 
müssen nur die Bilanz, nicht aber die Gewinn- und 
Verlustrechnung  offenlegen.  Mittelgroße 
Kapitalgesellschaften  können  auf  eine  Reihe  von 
Angaben verzichten, die große Kapitalgesellschaften 
machen  müssen,  und  dürfen  Bilanzpositionen 
zusammenfassen. 

Als  klein  gelten  künftig  Kapitalgesellschaften,  die 
nicht mehr als rd. 4,8 Mio. € Bilanzsumme (bisher 
rd. 4 Mio. €), rd. 9,8 Mio. € Umsatzerlöse (bisher rd. 
8  Mio.  €)  bzw.  50  Arbeitnehmer  im 
Jahresdurchschnitt  aufweisen.  Von  den  Kriterien 
muss  eine  Kapitalgesellschaft  mindestens  zwei 
erfüllen, um als klein zu gelten. Als mittelgroß gelten 
künftig solche Kapitalgesellschaften, die nicht mehr 
als rd. 19,2 Mio. € Bilanzsumme (bisher rd. 16 Mio. 
€), rd. 38,5 Mio. € Umsatzerlöse (bisher rd. 32 Mio. 
€)  bzw.  250  Arbeitnehmer  im  Jahresdurchschnitt 
aufweisen.

Die  neuen  Bilanzierungsregelungen  sind 
verpflichtend  für  Geschäftsjahre  ab  dem  1.1.2010 
anzuwenden.  Sie  können  freiwillig  bereits  für  den 
Abschluss  2009  angewendet  werden.  Die 
Bilanzierungserleichterungen  für  kleine  und 
mittelgroße Unternehmen können – soweit dies noch 
möglich ist  –  schon für das Geschäftsjahr  2008 in 
Anspruch genommen werden.


